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Anfrage 

Mittwoch, 13. Dezember 2017 

Landeshauptstadt Schwerin 
Der Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier 
Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin 

Überblick über das Vorhandensein von DFK Klassen und V-E Klassen in 
den öffentlichen Schulen der Landeshauptstadt Schwerin  

 Sehr geehrter Herr Dr. Badenschier, 

vor dem Hintergrund der Steigerungen der Förderbedarfe für Kinder- und 
Jugendliche (DFK Klassen und V-E Klassen) in Schwerin, bitte ich Sie um 
Auskunft zu folgenden Fragen. 

Frage 1 – Bitte geben Sie einen Überblick, in welchen Schulen (Trägerschaft der 
Landeshauptstadt Schwerin)  es sogenannten V-K Schulklassen und V- E 
Schulklassen gibt. Bitte führen Sie dazu die Anzahl der Klassen und die 
Klassenstärke je Schule auf. Bitte listen Sie dies in einer Tabelle auf und stellen Sie 
dies ggf. in einer Grafik da?  

   

Frage 2 – Bitte geben Sie darüber Auskunft, wie viele SchülerInnen derzeit an den 
Schulen in DFK und V-E Klassen angemeldet sind bzw. beschult werden? Bitte 
stellen Sie dies in einer Tabelle dar, aus welchen Orten (Meldeadressen) (mit 
Schwerin) diese Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Schulen anreisen? 
Wie hoch ist der prozentuale Anteil der SchülerInnen aus den Landkreisen in Bezug 
zu dem Anteil der Schweriner SchülerInnen in den benannten Klassen. 
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Frage 3- Existieren derzeit Aufnahmewartelisten für DFK und V-E Klassen für 
Schweriner SchülerInnen. Wenn Ja, wie viele Schweriner SchülerInnen warten auf 
Aufnahme? 
  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Stev Ötinger 

Diagnoseförderklassen = DFK  

In Diagnoseförderklassen wird in besonderem Maße dem individuellen 
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstand der Kinder durch die 
Verbindung von sonderpädagogischen und sozialpädagogischen Lern- und 
Arbeitsformen, eine kontinuierliche Entwicklungsdiagnostik und individuelle 
Förderung Rechnung getragen 

Auszug aus dem Schulgesetz SchulG M- V § 14  

Verhaltenauffällige Klassen = V-E Klassen 

Intensive Förderung von Kindern, die auf Grund sich manifestierender Störung 
oder Auffälligkeiten im Sozial- Emotional- und Lernverhalten individueller 
schulischer Rahmenbedingungen und differenzierter Förderung bedürfen. 
(Formen von Aggressivität, Angst, schulaversivem und/oder delinquentem 
Verhalten, Steuerungsschwächen, Aufmerksamkeits-, Kompetenz- und 
Wahrnehmungsdefiziten, Beeinträchtigungen kommunikativer Handungsfähigkeit, 
Disziplin- und Motivationsprobleme u.a. ) 








